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VI. Wahlprüfung
§38

(1) Wird die Gültigkeit der Wahl oder das Recht der 
Mitgliedschaft eines Abgeordneten angezweifelt, so prüft 
der Wahlprüfungsausschuß der Volkskammer die Gültig
keit der Wahl oder das Recht der Mitgliedschaft.

(2) Solange nicht die Ungültigkeit seiner Wahl oder der 
Verlust des Rechtes der Mitgliedschaft ausgesprochen ist, 
hat der Abgeordnete alle verfassungsmäßigen Rechte.

(3) Beim Ausscheiden von Mitgliedern aus der Volks
kammer wird entsprechend § 51 des Wahlgesetzes vom 
4. August 19542 verfahren.

VII. Archiv der Volkskammer 

§ 39
(1) Die Abgeordneten und die Mitglieder des Minister

rates oder deren Bevollmächtigte können die Akten des 
Archivs einsehen.

(2) Die Einsichtnahme durch dritte Personen in. die 
Akten des Archivs sowie die Veröffentlichung von Akten 
durch Abgeordnete oder dritte Personen kann nur vom 
Präsidium gestattet werden.

VIII. Inkrafttreten der Geschäftsordnung
§40

Diese Geschäftsordnung tritt mit der Beschlußfassung 
der Volkskammer in Kraft.3

2. Abgedruckt in Teil I unter Ziff. 8.
3. 19. 11. 1954.


